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Solling-These zu dem Ergebnis: „Die vorliegende Skizze kann keinen Beweis 
für eine Identifizierung von Hethis mit dem lippischen Dorf Heiden (Stadt 
Lage) liefern, macht aber in der Zusammenschau verschiedener Indizien eine 
Lokalisierung der Erstgründung Corveys an diesem Ort mitten im sächsischen 
Kernland sehr wahrscheinlich“ (S. 203). Diese neue These für die Verortung 
der Erstgründung Corveys (815/16–822) wirkt „in höchstem Maß plausibel“ 
(S. 203). Goswin Spreckelmeyer

------------------------------

Nadine hofmann, Herrschaftspraxis und Lehnsbeziehungen der Land-
grafen von Thüringen 1382–1440 (Veröffentlichungen der Historischen 
Kommission für Thüringen, Kleine Reihe 59) Wien / Köln 2022, Böhlau, 774 
S., 3 Abb., 4 Tab., 168 Stammtafeln, ISBN 978-3-412-51936-0, EUR 90. – Das 
Lehnswesen galt tatsächlich schon einmal als ausgeforscht. Doch ist in dieser 
Hinsicht unter dem Einfluss von Susan Reynolds’ Generalkritik am etablierten 
Verständnis seit den 1990er Jahren wieder einiges im Fluss. Nicht zuletzt rea-
giert die MA-Forschung mittlerweile mit einer wachsenden Zahl von Regional-
studien auf das mehrfach formulierte Postulat, durch ebensolche Arbeiten zum 
„kleinen Raum“ regionale Besonderheiten des Lehnswesens auszumachen bzw. 
ebendiese Besonderheiten als vormals verkanntes Charakteristikum des Lehns-
wesens herauszuarbeiten. Zu solchen wichtigen und weiterführenden Studien 
ist die seitenstarke, aber auch inhaltlich gewichtige Jenaer Diss. in jedem Fall 
zu rechnen. Sie wurde im Wintersemester 2018/19 von der Philosophischen 
Fakultät der Friedrich-Schiller-Univ. angenommen und nun in bearbeiteter und 
erweiterter Form veröffentlicht. Ausgehend von der immer noch virulenten 
Generalfrage François Louis Ganshofs: „Was ist das Lehnswesen?“ geht es H. 
um die konkrete Bestimmung der Rolle des Lehnswesens für den Herrschafts-
ausbau und die Konsolidierung der Landesherrschaft unter den Landgrafen von 
Thüringen zwischen der Chemnitzer Teilung von 1382 und dem Tod Friedrich 
des Jüngeren 1440 (S. 32–37). Erfreulich stimmig eingebettet in die aktuelle 
Forschungsdebatte um das Lehnswesen und mit der nötigen Sensibilität für 
die Quellenüberlieferung sowie der wünschenswerten Anschlussfähigkeit be-
züglich der angewandten Methodik versehen, beschreibt die Vf. zunächst die 
von ihr näher betrachteten lehnrechtlichen Quellen, um dann die Qualität der 
Lehnsbindung, die Herkunft und Eigenart der Lehnsleute und der Lehen sowie 
die Frage der Lehnserblichkeit zu thematisieren. Ausführlich widmet sie sich 
sodann den Lehnspflichten der Vasallen, die von grundsätzlicher Treueleistung 
über militärische Dienste bis zu Bürgschaft und Consilium reichten, und des 
Lehnsherrn. Im Anschluss werden Mehrfachvasallität, Lehnsauftragung und 
das Verhältnis von Dienstverträgen und Lehnsbeziehungen erörtert. Auf dieser 
soliden Grundlage kann H. zu ihrem Schluss kommen, dass das Lehnswesen 
in Thüringen als ein wirkungsvolles Mittel zur Intensivierung von Landesherr-
schaft diente, wobei es unter dem Eindruck starker herrschaftlicher Konkur-
renz insbesondere an der westlichen Peripherie der Landgrafschaft zum Tragen 
kam. Die Landgrafen betrieben hier offenkundig eine gezielte, aktive Lehns-


